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In der Sitzung 
eingebt'acllte Anträge und Anfragen: 

Antriige 

der Ahgeordneten R a  i n  e r, D e n  g l  e 1', Mi t
t e n d  0 I' f e 1', M a: t t und Genossen, betreffend 
vollständige Gleichstellung der Landarbeiter 
hinsichtlich der Alters,versicherung (41/ A); 
der Abgeordneten Ei b e g  g ,e r, Dr. H ä u s 1-
m a y e r und Genossen auf Schaffung eines 
Bundesverfassungsgesetzes über die Demokra
tisierurrg, der Bezirksverwaltung (42/ A). 

Anfrage 
der Abg.eordneten lng. S t r 0 b 1, D I' e s c her, 
Fr i s c h und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres, betreffend die Sicherheitsverhält
nisse im Burgenland (35/J). 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 15 Minuten. 
Prä'sident Kunsehak e r ö f f n e t die Sit

zung. 

K I' a n k gemeLd,et ist der AhgeordnJete 
Haun'schmidt. 

Die An t r ä ge Nr. 35 bis 40 wurden den 
beantragten Ausschüssen zu g e wie s e n. 

Von ,der Bund'esre.gierung sind folgende 
Vor 1 a g  e n eingegangen: 

Bundesgesetz, womit Beihilfen zu den 
Renten aUIS der Alters�ürsorge und der In
validenversicherung gewährt werden 
(128 d. B.); 

Bundesgesetz über die Besorgung der Ge
schäfte der ober·sten Bundesverwaltung 
(129 d. B.); 

Bundesverfas:sungsgesetz über die Behand
lung der Nationalsozialisten (Nationalsozia
listengesetz) (130 d. B.). 

Die Vorlage 128 d. B. wird dem Ausschuß 
für soziale Verwaltung, 

129 d. B. dem VerfassungsausS'chuß und 

130 d. B. dem Ha>uptausschuß zu g e
wies e n. 

Als 1. Punkt der Ta g e s  0 r d 11 U 11 g 
gelangt zur V.erhandlung d€r Bericht des 
Justizausschusses über die Regierung,svor
lage (89 d. B.): Bundesgesetz zur Ergänzung 
des Gesetzes vom 3. Juli 1945, St. O. BI. 
Nr. 47, über die Wiederherstellung der öster-

45 
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reichisclien Gerichts'organisation· (Gerichts
organisationsgesetz 1945 GOG. 1945) 
(123 d. B.). 

Beriehterstatterin Krones: Hohes Haus! 
Unsere Justizverwaltung leidet unt-er einem 
unerträglichen Mangel an Richtern, der 
aUen klar wird, wenn man erfährt, daß 
einem Anschwellen der Geric htsgeschäite , 
vor allem in Strafsachen , ein Stand an Rich
tern gegenübersteht, der nur e�wa 57 Pro
zent ·des Standes vom April 1945 beträgt. 
Von 1519 Richtern, die österreich bei der 
N ellerrichtllng des Staates besessen hat, 
mußten im Zuge der Säuberung des Be
amtenkörpers von N ationaffiozialisten etwa 
700 Richter, das sind 43 Prozent, außer 
D;i'enst .ge.steHt werden. Dieser außerordent
liohe Not'stlantd 'zwingt uns, ·außerordentliche 
Maßnahmen c Zlu einer raschen Vermehnmg 
des Standes an Rieh tern und zur Schaffung 
eines diensHähigen Riehterllt'-:H�hwuc.hs·e>a 'Zu 
ergreifen . Der Justizminister hat deshalb 

dem Halu se eine Ergänzung 'zum Gerichts

organisationsgeset.z 1945 vorgelegt, die diesen 
Zweck vor allem mit drei .Maßnahmen rj'-

österreichischen RechtsverhältnisiSen vertraut 
sind, übernommen werden, und vor allem, 
um die Möglichkeit einer politischen über
prüfung ·dieser P,eTtsonen 'zu 6chQffen, h,at der 
AusschuJ� gefordert, daß jene Personen nur 
dann übernommen werden dürfen, wenn 'sie 
als Voraussetzung eine dreijährige Tätigkeit 
im ötJentUchen Dienst im Gebiet der Repu
bUk österreich nachweisen. 

ner Justizausschuß hat mit Ausn ahme ge
ringfügiger textlicher Ändemngendie Vor
hge ,angenommern, und iUl seinem Auftrag 
stelle iCib den An t r 'a g: 

Der Nationalrat' wolle der Vorlage die 
ver:i,as,sullgsmäßige Zustimmung ,erte.i,len. 

* 

Bei der A b ,s t i i11 in u ,11 g wird der 
GesetzentWUl'!f - § 14 c a1s V e r  f a s.g u n g s
b e.g t i  rn 'ffi u n g nach Fecststellung der er
IOflderlicnen AaWle;;cnheit der Abgeordllieten 
mit Z IW e i d r i t tel m e 11 rh e i t in 
z w e i t e r und cl r i t t e r Le·sung zum 
B e lS eh 1 u ß erhoben. 

Der 2.· Punkt ,der Tagesordnung lautet: 
reichen will: Erstens mit einer Abkürzun::; Bericht des Zollausschussl8's tÜber die R8'uie-;:':3 . ricl�t8rlich:en V �r,berei�ung�dienstes; rungsvorlage (101 d. B.): Bundesgese\Jz rilier 
llU dIe RlChteramtsanwarter, dIe elllen sehr I die "Viederinkraftsetzuna .der ö'stetrei clIischen guten Verwel1!dungserl'olgITufweis'en, soll Cl:", Rechtsvol'schriften aut dem Gebiiete der 
Möglich'�eit ge.geben sein,. den normal.en Zölle (ZolHibcrleitungsgesetz) (126 d. B.). 
Vorbereitungsdienst von drei Jahren auf 8l!1- ' . 

einhalb Jahre herabzusetzen. Zweitens f.l!t B ericht erstatt er Dr. l\Iargaretha: Durch 
der übernahme von Personen, die ihre Be- diese Regierungsvorlage sollen auf dem Gc
fähigung zum Richteramt im Ausland r�r- biete der Zollgesetzgebung die früheren 

langt haben; hier ist an den verhältnismäf.Hg 
I 

ös terr'eichisc hen Vorsch-riften nach dem 
kleinen Kreis von Richtern aus ·den soge- Stande vom 13. März 1938 sOlort wieder in 
nannten Nachfolgestaaten gedacht, die an Kr,art ge,s,etzt werden, zumal sich das öster
und für ,sich mit den c,sterteichi,schen reichi'3che Zol1gesetz mit seinen DUfCJhfüh
Rechtsverhält:ndssen vertooui sind. Ferner rungsbeshmmungen in ,d1er Praxis dur�l1alls 
ist noch die Übernah lL8 von Personen, die bewährt hat. Die Rückkehr Izum österreichi
ihre Studien im A·nshnd vollendet haben, in schen Zollgesetz wüd auch von }{einen nen

den richterliohen VOfloereitungsdienst ohne nenswerten administrativen Schwierigkeiten 
beson·dere Prüfungen vorgesehen. Hier ist beg}eitet sein. 
aaden Personenkreis gedacht, der, um der Während allSc cbs österr8'ich�sc he ZoUge
faschistischen Verfolgun g zu entgehen, seine setz als btoße.s Reehts- und Vedahrensgesetz 
Studien im Ausland vOIllenden mußte. Drit- \ ohne'.v,'?iters eingeführ t w�rden kann, ist dies 
tens ist an eine Erweiterung der AUers- beim österreichischen Zolltarif, den eigent
grenze für Richter, die im nat ionalsozialisti- lichen wirtschaftlichen ZolJbe:stimmungen., 
s�hen Regime gemaßregelt wm.d"m, End an nicht der Fall. Dieser Zolltarii nach dem 
eine Erhöhung der Altersgrenze für Richter Stande vom 13. März 1938 entspricht nur 
geJacht, deren Verwendung aus besonderen mehr teilw8L38 den iur Zeit in österreich 
dienstlichen Grün1en gehoten erscheint. gegebell�Il wirtsljhal'tlichen Verhältnissen, 

Der Justi7m�sschuß hat dieS'e Vorlage in immerhin <.1.,oer weitaus mehr als der tdeA
zwei Sitzungen am 5. und 11. Juni beraten . SC;le Zolltarif, der in der Regel prakti::.,�h 
Die einzelnen Maßnahmen haben im großen nicht anwendbar wäre. Die Aufstellung ein,'js 
und ganz,en die Billigung des Ausschusses Yleuen ZoJ1.tarifes setzt aber eine Festigung 
erfahren, p.ur in der Frage der übernahme der wirtschaftlichen Verhältn1i3:se voraus und 
von Richtern aus .;lell NaehIolgestaaten sind wird daher 'erst in· einem s.päteren Zeitpunkt 
noch besondere Vorsichtsmaßregeln für not- möglich sein. Der heutilgen vVirt'schaftslage 

wendig erachtet vY'orden. Um sic her zu sein, wird man teils durch Anwendung der Ver

daß tat'8i3_chlich nur Personen, die mit den tra.�szölle, häufig aber tdu rc h die im § 5 des 
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Gesetzeis 1V0rge�e hene Möglichk,eit zur Er
mäßigung oder gänzlichen Aufhebung be
stimmter Zölle R1ec.hnung tI'lagen können. 

Der Zollausschuß hat zur Regierungsvor
laCfe nur in einigen iPu,nkten Abänderungen 
be

oschlossen, insbesondere wurde 'die Ermäch
tiO'lung Ides Fimnwmirui'steJ'lS gemäß § 5 nur 
bis 30. Juni 1947 befristet. Man �st nämlich 
von der Vor,aussetl1urug ausigegangen, daß 
bis .z;um 30. Juni 1947, also bis zur voraus
sichtlichen Ernte, doc.h die MögHchk,eit oder 
die Notwendiglkeit gegeben ,sein werde, die 

nen, sondern daß dazu auch noch andere 
viel 'Weitergehende Maßnahmen notwendig 
sind. 

Der Zollausschuß stellt daher auf Grund 
seiner Vor:beratung den A n t r a g (liest): 

I,ner Nationalrat wplLe be·schließen: 
1. Dem ,angeschlossen .en Gels·etz.entwurf 

wird di 'e verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilt. 

2. Die beigedruckten Entschließungen 
werden angenommen." 

alten, beziehungsweise neue Z.öll
I
e wie�er Abg. Fischer: Hohes Hallis! Gegen den vor

einzuführen. Auch bezüglich der ndustne- liegenden Gesetzentwurf ist im wes'entlichen 
zöUe ist mit einer solchen. Xnderung bis nichts einzuwenden; vor allem sind die beiden 
zu diesem Zeitpunkt zu reohnen. Der Aus- EntschHeßuDgsanträge außerordentlich zu be
schuß hat bei diesem Beschlusse, also der grüß,en. Nooh weniger aber i'st für Iden vor
Festlegung des Termilns vom 30. Juni 1947, liegenden Gesetzentwurf in diesem Augen
ausdrücklich festgehalten, daß ·sowohl· die Er- blick irgendein Argument vorZUbringen. 
mächtigung zur Erlassung von Verordnun- Wir haben k,einen Handel; wir führen kei
gen unld EinzelverHigungen, betreffend vor- nerlei Getr€ide ein; wi'r werden froh gein, 
übergehende Ermäßigung oder Aufhe'burrg wenn wir zu den ersten Ansätzen eines 
VOll Zöllen, als auch die Geltungsdauer Außenhandels gela:ngen. Aber /schon gehen 
die/ser VerfÜigUJIlgen bis 30.- Juni 1947 e;u be- wir daran, für die Zukunft irgendwelche Pa
fristen sind. ra:gr,aphen zu formulieI'ien, irgendwelche ge-

Im Zu,ge der Beratunge? h�t de.r A

"

USSChUßj setzliehe Belstinul1ungen zu treff

.

en. In der 
auch zwei Resolutionen emshmmlg beschlos- Natur ist es überall so, daß es zuerst Dinge 
sen, und zwar einen Entschließungsantrag der geben muß und nur diese Dinge einen 
Abgeordnet'en. Hilde Kr 0 11 e oS, keine Zölle Schatten werfen können. Wir gehen aber Isehr 
fiir lebenswichtige NahrungSmittel einZU- \ häufig einen ander·en Weg. Wir machen 'ZU
heben, und e:inen E'lltschliießungsantra:g der erst den Schatten- und hoffen, die Dinge wer
Abge-ordneten F i n k und D.r. l\f i g s. c 11, be- den dann schon irgendwie .in d�esen Schatten 
treffend Ausarbeitung VOll Geset,zesvorlagen hineinpassen. Ich werd'e mir vorbehalten, bei 
zur zweckentsprechenden Len kung des anderer Gelegenheit über manche Igespensti
AußenliandelG. sehe Einzelheiten unseres parlamentadschen 

Der eine E n t s chi i e ß u n g san t rag Mechanismus zu sprechen. Jedenfalls ,ents1eht 
lautet: bei metncher Frage der Eindru�k, daß wir 

"Der Bundesminister für Finanzen wird eine Fülle von leeren Gesetzeshülsen produ
- aufgefordert,für leibenswichtige Nahrullgs- zieren, bevor noch irgend,ein geseUschaft
mittel zour Vermeidung von Pr,eissteige- lieher oder wirtschaftlicher Inhalt dafür ge
rungen während der Geltungsdauer des geben ist. Wir haben zum Unterschied von 
§ 5 dieses Gesetzes keine Zölle 'einzu- den meisten Staaten unserer Umgebung ein 
heben." Budget ; die meisten Staaten uns·erer Umge
Eine Begründung die3es Antrages ist wohl bung .aber haben zum UnteJ'lschied von uns 

nicht notwendig. mehr GeM, obwohl s·ie noch kein Budget 
Der 'Zweitle E n t s chi i e ß u n g s a n t rag I haben. Wir haben eine Reihe von anderen 

lautet: allgemeinen Deklarationen beschlossen, die 
"Der Nationalrat :gibt der Auffassung aber wesentlich in:haltsloser sind ,al,s die wirt

Ausdruok, daß bei den gegenwärtigen .sohafUichen und ges.ellschaftlichen Gescheh
Verhältnissen im Zollwege eine zielbe- ni.s/se in Ländern, di,e uns umgeben. 
wußte, Regelung der Außenwirtschaft Ull- Wir begrüßen di'ese Gesetzesvorlage jetzt, 
möglich ist. Er richtet an die Bundesregi,e- und ioh wied,erhole, es -.ist dagegen .an sich 
rung das Ersuchen, die erforderlichen Ge- niohts einZIuwenden. Ein Einwand besteht 
setZ'esvorlagen, di.e -geeign et sind, eine nur gegen den unaktueHen Zeitpunkt, zu dem 
zweckentsprechende Lenkung des Al1ßen- so ein Gesetz über Zölle beschlossen wird, 
handels in die Weg/e zu leiten, raschest nämlich, bevor noch irgendwelche ernste Vor
der Volksvertretung vor.zulegen." kehrung,en dafür getroH.en wurden, bevor 
Auch dieser Antrag ist selbstverständlich überhaupt GrUIl!dLagen für ZöUe in öster-

ulld soll nur restleg,en, daß wir in den reich '3lll sich hestehen und ohne daß es in 
Zöllen nkht das Allheilmittel einer Gesun- österreich einen wirklich· fUl1Iktionierenden 
dung unserer Handelspolitik erblickien kön- Außenhandel gibt. 
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In ,di,esem Zusammenhange möchte ioh lauf 
ein Interview des BundeskJanzlers lug. F i g l  
hinweisen, das mic.h, wie ich sagen muß, 
außerordentlich überrasoht hat. Vor wenigen 
Tag,en hat im Außenaussohuß eine Diskussion 
stattgefunden, in der ich Bedenken geäußert 
habe, ob nicht tn österreich ,ein gewisser Un
wille beste'ht, mit der Sowjetuirion in Ver
handlung,en über wirtschaftliche Beziehungen 
einzutreten . gs wur:de mir draJma:ls, vor weni
gen Tagen, von' UllIs'erem Außeuminister sehr 
lebhaft entgegengehalten, das sei ein unbe
rechtigtes Mißtrauen; es sei das allgemeine 
Bedürfnis vorhanden, in solche Verhandlun
g,en 'einzutreten ·un,d solche Wütsc:haftsbezie
hungen herbeizulühren. Dieses Bedürfn is 
wur,de ja ,auch von einer ReLhe von BesClhlüs
sen des Gewerkschaftsbundes und der Be
triebsrätekonferellizen, die einstimmig' gef:aßt 
wUfiden, unterrstützt. Ich war außerofldent
lieh übernas'cht, daß nun .in einem Interview 
des Heflm Bundeskanzlers klipp und klar 
das Gegent'eil g.esagt wurde, indem es 
dort heißt, österreich wÜII1scJhe jetzt nicht 
irgendeinen Handelsvertrag mit der Sowjet
union abzuschließen, bevor nicht endgültig 
alle :staatliclhen Fragen Österreic,hs geregelt 
seien. Hier i'st zweifellos ein WideI'lspruch 
vorhanden und man muß in diesem Zusam
menhang die Frage erheben: Wer macht in 
österreich verantwortlich A-ußenpolitik? Sind 
es die V'erantwortlichen des Parlaments, sind 
es die Parlaments,ausschüSrs'e, macht der 
Außenminister d ie Außenpolitik oder wer 
sonst? 

Ic,h glaube, daß man diese Frage im Zu
sammenhang mit dem Beschluß über die 
'Zölle, die e�n gespenstischer Überbau über 
nicht vorhandene Wirtlschat'tsbeziehungen 
sind, stellen und nac:hdrücklichst darauf hin
weü"en muß, daß vor allem angesichts der 
katastrophalen Ernähl'ilmgssituation in Öster
reich� die dringende Notwendigkeit ·besteht, 
alle MöglichkeHen auszunützen und auszu
schöpfen, um, wenn auch' in be,scheLdenem 
Maße, zu irgeudwelchen Handelsverträgen 
oder zu irgendwelchen WirtschaH'sbeziehun
gen mit den Nachbarländern und der Sowjet
union zu gelangen. Dann wird hoffentlich 
auch bald einmal ,der Augenblick kommen, 
wo die Zölle nicht nur gespenstische Para
graphen sind, sondern einer wirtschaftlichen 
Wirklichkeit entsprec:hen werden. 

* 

Gemäß dem Antrag des Berichterstatters 
erhebt das Haus bei der A b s t i m  m u n g 
den Gesetzentwurf in z w e i t e r und d r i t
t e r Lesung zum B ,e s c hI uß. Die heLden 
A u ,s ,g eh u ß e n t s c hI i e ß u n g e n  werden 
a n g re n 0 m m e n. 

Der 3. Punkt der Tagesordnung i'stder Be
richt des Veriassungsausschusses über die 
Regierungsvorlage (112 d. B.): Bundesg,esetz, 
womit das Ge'setz vom 12. September 1945, 
St. G. BI. Nr. 180, betreffend das Paßwesen 
(Paßgesetz) , .. abgeändert und. ergänzt wird 
(Paßgesetz-Novelle) (127 d. Rf. 

Berichterstatter Abg. Horn: Hohe,s Haus! 
nie Novellierung des Paßgesetzes bildete 
schon einmal den Gegenstand der Ver:hand
lung und Besch1ußf,assung des Hohen Haus'es. 
Es beinhaltete damals einen Passus über die 
Einführung de,s Sichtvermerkes und die Aus
stellung von Reisepässen durch das Bundes
ministerium für Inneres, vorgesehen für die 
DiWu,er der IdeI1zeit;�gen außerordentlichen 
w;irtsohartlie.lH�ln Verhältnisse, der vom hohen 
Alliierten Rlate heanstahdet wUfide. Es mußte 
infolgedesslen eine neue Vorl,age ·eingebracht 
werden. 

In ,dieser VOfllage ,sind zwei neue Punkte 
enthalten:Zlunächst wird für die Ausstellung 
von Mentität,s- und P,ersonal,ausweilsen 1ür In
länder künftighin eine Gebühr von 1 S ein
gehoben, für solche von Ausländern 3 S. 
Für Inlän.der wird diese Gebühr erst dann 
eingehoben, wenn die restlichen Ausweise 
für alle Staatsbürger .ausgest.ellt sind, und 
zw,ar erstmalig bei der Neuausstellung von 
Ausweisen für Pefisonen, die eben das 
14. Lebensjahr vollendet :haben. Gleichzeitig 
w.urde .auch die Auflassung der reichsreeht
Hchen Stl"afbestimmungen ders Paßge,setzes 
durchgeführt und neue Strafbestimmungen 
e ing ebaut. 

Der Verfass'llngsausschuß hat die Vorlage 
ohne Änderung einstimmig angenommen, 
und ich stelle daher den A n  t rag: 

"Der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregier,ung vorgelegten Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zust:i<mmung erterilen." 

* 

Bei .der A b s ti 111 m u n g wird der Gersetz
entwurf gemäß die,s·em Antrag in z w e i t e r 
und d r i t t e r Lesung be sc h los s e n. 

Der 4. Punkt der Tagesordnung lautet: Be
richt des JUrstizauSrschusses' über die Regie
rungsvorlage (85 rd. B.): Bunde'sgesetz über 
das Wiederinkrafttreten des österreichischen 
Grundverkehrsreehtes (Grundverkehrsno
vene 1946) (125,d. B.). 

Berichterstatter Dr. Tschadek: Ho:hes Hausl 
Zu den viel'en Verschlechterungen, di'e das 
österreichische Rechtsleben beim Einbruch 
des NationalsoziaHs!ffiUiS erfahren hat, zählt 
auch da,s österreichische Grundverkehrsrecb t. 
Die Aufhebung ,ctels bisher geltenden ö'ster
reichischen Grundverkehrsgesetzes und die 
Einführung der . deutschen Grundstückyer
kehrsbekanntmachung hat sich für die ge-
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samte Landwirtschaft und den gesamten 
Grundv'erkehr äußerst ungünstig ,ausgewirkt. 
Es 'i;st eine unbedingt notwendige Aufgabe, 
dafür zu sorgen, daß die sohlechten reichs
deutschen Be:stimmungen wieder durch die 
guten und erprobten österreichischen Bestim
mungen abgelöst werden. 

Daher ist d'er Vorschlag der Regierung 
dahin gegangen, daß das österreichische 
G.rundverkehI'lsrecht in der Fassung vorn 
Jahre 1937 ,an SteHe des deutsc,hen Grund
verkehrsr,echtes wieder in Geltung treten 
soll. Der vor1i'egende Gesetzentwurf bein
haltet 'also im wesentliohen nichts anderes als 
die Wied'er,einführung des bis zum Jahre 1938 
in österreich ,geltenden Grundverkehrs-

Ich glaube, es ist nicht nötig, die Bestim
mungen des Ges,etzes im Detail vorzutragen. 
Es ist nur begreiflich, daß bei der Neuein
führung des ösverreichischen ,orundverkehrs
rechtes die landwirtschaftlichen Körper
schaften gewisse WÜlllsche vorgetragen haben, 
die sich aus den Erfahrungen der Zeit bis 
1938 'erge'ben haben. Ein Teil dieser Wün'sche 
wurd,e in der vorliegenden Gesetzesvorlage 
berücksichtigt. Im alten Gesetz war vorge
sehen, d.aß Pachtv'erträge nur genehmigu:n:gs
pflichtig sind, wenn sie auf eine Zeitdauer 
von mindest,ens sechs Jahre abgeschlossen 
wurd,en. PachtVIerträge, die für eine kürzere 
Zeit abgescbtlossen wurden, mußten der 
Grundverkehrslkommission nicht zur Geneh
migung vorgel,egt werden. Die Erfahrungen 
ha,ben nunmehr gezeigt, daß die Genehmi-

Es bestand kein angemeines Interesse, gung durch dile, Grurudverk,ehrskommiss,ion, 
weitgehende Änderungen dieses Grundver- dadurch umgangen wurde, daß Pachtverträge 
kehrsrechtes ,durchzuführen. Dort, wo solche auf di,e Dauer von �ünf Jahren abgeschlossen 
Ärnderungen notwendig waren,sind sie im und diese Verträge dann immer wieder 
§ 2 der Gesetzesvorlage aufgezählt. Nur so- erneuert wunden. Dadurch haben wir die 
weit der § 2 ,ausdrücklioh Abändernngen vor-

' 
Kontrolle über den Grundv..erkehr,soweit 

sie:ht, Isoll das österreichische Grundverkehrs- er Verpachtungen ,betrifft, vollkommen ver
recht 'abgeändert werden. loh weiß nicht, loren. Die landiWirtschaftlichen' HauptikörperHohes Haus, ob allen indioes·em Hause die schaften be,antragen, daß nunmehr jeder 
Grundzüge de's Gmndverkehrsgesetzes in Pachbvertrag genehmigungspflichtig slein soll. 
Erinnerung ,sind, {l!ats bis 1938 in Geltung niese Forderung hat der JustjmauoS,schuß als 

. stand. In der Gesetzesvorlage sind ja die g,erechtfertigt angesehen. Er hat eine 'einaUen Bestimmungen, die wieder eingeführt zige Ausnahme vorgenommen: darnach sollen 
werden sol!'en,nic.ht ,abge.druck�. Ic�. 

will da- Pa�htv,erträge für Urul1'dflächen bils 1000 m2 her nur e�,�n ku�ze� ÜberblIck uber das überhaupt nicht ,genehmigungspHichtig Iseül. Wesen des osterrmchliSchen Grundverkehrs- Damit sollen di'e kleinen Pächter nicht in die 
rechtes ,geben. I Schwierigkl:)it geraten, ,einen umständlichen 

A'llrgrube des Grundverkehrsrechtes war es, Vertrag albschließen und diesen ,bei der 
Verpachtungen und Veräußerungen unter GrundverkehrskOlmmi'Ssion zur Genehmigung 
eine :gesetzliche Kontrolle ZiU ,steHen, um zu einreichen zu müs,sen.Dies,er Vorschlag der 
verhindern, daß mit unserem Grund und Körperschaften war gerecht'fertigt und wurde 

• Boden 'spekulative Ge,schäfte .gemacht werden. vom JustizausSichuß einstimmig angenommen. 
Auf,gabe des Gflundv,erkehrsrechtes war es, Die land ... virtschaftlichen Hauptkörperschaften 
dafür zu ,sorgen, daß die lrandwirtscJhaftlichen haben darüber hinaus dien Wunsch gehabt, 
Bedürfnisse, daß die intensive Bebauung des daß das GruIlidverJ..l:.ehrsgesetz auch auf die 
Grund und Bodens im Vordergrund aller Ort8 mit rein städtischem Charakter ange
Rechtsgeschäfte, di,e Grundstückverkäufe zum wend,et werden soll, daß -insbesondere auch 
Inhalt haben, ,stehen. Um eine solche Kon- Grundverkäuf'e in diesen städtischen Sied
trolle durchzU'�ühren, war vorgesehen, daß lung,en vor eine Grundver,kehrstkommission 
alle Rechtsgeschäfte, soweit ,sie sich nicht in gebracht werden sollen. Dagegen best'ehen 
städtischen Gemeinden ahgesp,Lelt haben, einer erhebliche Beden:ll:!en. Wenn man sich den 
GrundverkJehrsikommission zur Entscheidung Zweck des Grundv,erkehr,sgesetZles, den 
vorgelegt werden mußten. Diese Grundver- Schutz der Landwirtschaft, vor Augen hält, 
kehrskommission, die durch § 11 des Ge- wird Iman sehr bald erkennen, daß Grund
setzes wieder eingeführt werden soll, ist verkäufe in rein städtischen Siedlungen nicht 
zusammengesetzt aus einem richterlichen zweckmäßig durch Grund:vlerke,hr�Sikommis
Be,amten als Vorsitzenden, aus Vertretern sionen nach dem Grundverkehrslgels,etz, ge
der Landwirtschaft, aus Vertretern der Orte, regelt werden köhnen. Der Justizausschuß 
in denen die fraglichen Liegenschaften ge- hat daher dieser Anregung der landwirt
legen ,sind, und aus Vertretern von land- schaftlichen Hauptkörperschaften nicht Folge 
wirtschaftlichen Fachleuten. Diese Best,im- gegeben, unld es ist im Vorschlag des Aus
mungen sollen also im wesentlichen wieder Ischu3ises bei der bisherigen Fassung d,es Ge-
eingeführt werden. seg,es gebHeben. 
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Es ist b8lgr,eiflioh, daß dJi,e landwirt,schaft
lichen Haup�örperschaften Sorge um die 
Entwicklung der Agral"Wirtschaft in öster-. 
reich haben 'llilld daß- sie dieser Sorge bei 
der Beratung de,s ü�setZl�s Ausdruck gege
hen haben. Der Schutz der Lan dwirtschaft 
ist un bedingt notwendig, und' ni,emand hat 
ein Interesse daran, daß durch wahllose Ab
ver,käufe eine Zersplitterung der Ibäuer
lichen Gruni,stück'e herbeigeführt und die 
Existenz ein�s gesunden Bauernstandes ge
fährdet wiird. Daß wir kein Inter,esse d.aran 
haben wird sich alsbald 'zeigen , wenn uns. die , 

d' Aufg1abe gegehen ist, di,e Lücke, die durch l:e 
Aufhebung des Erbhofgeset�e's entstanden ist, 
zu schließen und dem Nationalrat ein dies
bezügliches Gesetz vorzulegen. Es kann aber 
n icht Aufgape des GrundveflkehrsgesetZle� 
selin diese grundsätlzliche agrarpolitisdle 
Fra�e zu behandeln. Hier müs,sen sehr ·ein

geb:nde Beratungen stattfinden. Wenn wir 
wieder zu irgendeiner Form von Grund
rechten gelang'fm wollen, müssen wir uns 
darüber klar werden, welC1he Vorteile und 
welche Nachteile ein solches Grundrecht hat. 
Es mag unbestdtten sein, daß das Erbhof
gesetz der Zerslp!litterung der bäuerlichen 
Landwirtschaft Einhalt geboten hat, aber 
ebenso unbestritten ist, daß das Eribhof
aesetz ein Anlaß zu einer ungeheuren Steige
�ung der Landflucht gewesen ist. Wenn es 
in der bäuerlichen Familie fleststeht, daß der 

, auf d8lm Lande aufgewachsene �Bauernsohn 
oder die Bauerntochter' auch nicht ein Joch 
Grund erhalten kann, um einmal selbst Land
wirt'scha:ft hetre1ben zu kÖillinen, sondern alles 
Eigentum als an den Erbho.f gebunden, nur 
einem einzigen Kind anfallen kann, dann 
darf es nicht wundernehmen, wenn siClh auch 
Bauernkinder vom Lande abgewandt haben, 
um in ,der Stadt ein. besseres 'Oder ;sichereres 

Einkommen zu finden. 

Ein Grundrecht ,muß ein wohldurchdachtes, 
planmäßig üherlegtes Recht sein. Es kann 
nicht Aufaabe des Grundverkehrsges,etzes b 

• 

sein Bestimmuncten auflzunehmen, dIe erst 
eine

'
r spätleren b Gesetzgebung vorh€lhalten 

bleiben. Es list daher am zweckmäßigsten 
ge\lleSlen, das österreichische Grundverkehrs
�echt möglichst unv,erändert, wie es im Jahre 
1938 in Geltung war, zu übernehmen, und 
dies'er Zwec:kmäßigkeitsstandpunkt ist :in der 
Ge.Sletzesvorlage voll und ganz zum Aus-
druc,k gekommen. 

. 

Um ,die Wünsche der landwirtschaftlichen 
Kör peftschaften zu berücksichtigen� hat der 
Justill.ausschuß eine E n t sc h \ti e ß u n g an
genommen, in der die mit der VoUziehung 
des Bundes'Q'lesetz:8s betrauten Ministeri'en 
auf�efo�dert �erden, bei der Feststellung d,er 
Geme,indelll, die nicht unter dals Grundver-

kehrsgesetz ,falLen, dara.uf Rücksicht zu 
nehmen, daß wirklich nur rein städtische 
Siedlungen von der Anwendung dieses Ge
setzes ausigenommen werden. 

Im Auftra�e des Justizausschusse& stelle 
ich .also den A n t rag, 

das Hobe Haus wolle dem vorliegenden 
Gesetzentwurf d,ie v'erf,asstUngsmäßige Zu
stimmung erteilen und der dem Ausschuß
bericht ibeigedruckten Entschließung elben
,falls �ustimmen. 

Blei der A b s t i m m u n g wird der Gesetz
enbwurf in z w e i t e r und d r i t t e r Lesung 
q,um IB e s  c h 1 u ß' erholben und der E n t
s eh 1 i e ß u n g sa n t r a g  des Ausschuss.es 
a n gen 0 m m 'e n. 

Der letzte Punkt de,r Tag1esordnung ist der 
Be,richt d,es Justizauss chusses über die Re
gierungSIVorlage (108 d. B.): Bundesgesetz 
über die erweiterte Anwendung des ver
einfachten Verfahrens in Verbrechens- und 
VergehensfälleIl (124 d. B.). 

Berichterstatter l\Iarchner: Hohes Haus! 
Di,e f{,egierung,svorlage, 108 d. B., Bundes
gesetz über die 'erweiterte Anwendung des 
,-ereinfachten Verfahre1lS in Verbrechens
und Vergehensfällen, war Gegenstand einer . 
eingehenden Beratung im Justiz.auslsCJhuß 
am 11. Juni 1946. Die Abs.icht, wie nach dem 
ersten Weltkrieg das vereinfachte Verfa:hren 
auch diesmal auf Strafdelikte auszudehnen, 
die sonst der Schöffengerichtsbarkeit vorbe
halten sind, wurde glutgeheißen, weil dafür 
wirklich. zwingende Gründe sprechen. 

Es i,st eine a:llIgemein bekannte Erschei
nung, daß die Straffälligkeit in Kriegl8- und 
Nachkriegszeiten immer eine al1Jsteigende 
TeThdel1z aufweist. Ich fü:hre einig,e ;;tat.isHsche 
Zahlen an, die diese T,atsache besonders 
augenfällig zum Ausdruck bringen. Während 

die Zahl solcher Straffälle im J'ahre 1913, 
also vor dem ersten W·eltkrieg - die Zahlen 
beziehen s,ich immer auf das Gehiet des heu
tigen österreich -:- 23.553 betrug, stieg sie 
1918 bereits auf 34.015 Straffälle. Im Jahre 
1920 also innerhalb zweier J,ahre der Nach-, 
kriegszeit, erreichte sie den Höchststand, 
n ämlich 64.752 Fälle. Das ist, sage und 
sc.hreibe, eine Steigerung um 90 Pro'Zent. 
Zwar ver.u�sacJhte die Konsolidierung der 
wirtschaftlichen aber auch der sozialen Ver
hältnisse nach dem J,ahre 1920 ein rasches 
Absinken dieser Kurve, der Stand von 1918 
und er,st recht der von 1913 wurde jedoch 
nicht wieder erreicht, weil im Jahre 1936 
noch immer 47.870 Fälle gezählt wurden. 

Leider liegen für die jetzige Zeit Ver
gleieh:szahlen aus dem Bundesgehiet nicht 
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vor. Statistisch erlaßt ist nur der Geschäfts
anfall für den Landesgerichtssprengel Wien, 
aber auch hier nur für die Zeit vom 1. Jänner 
bis zum 31. März 1946. Doch auch dieses, Teil
material läßt deutlich eine Verschlechterung 
auf dem Gebiete der Kriminalität gegenüber 
1918 erkennen. Unter Zugrundelegllllg der 
Zahl der vom 1. Jänner hi'B 31. März 1946 
anfallenden Straffälle ist in Wien allein mit 
einem Jahresdurchschnitt von 2�)'oOO Straf
fällen zu rechnen. Aus diesen Zahlen spricht 
schon die zwingende Notwendigkeit, eine 
Reform durchzuführen, soll eine halbwegs 
rasche Erled igung dieser FäHe gewährleistet 
s,ein. Nicht übersehen darf aber dabei wer
den, daß auch noch aus dem Vorjahr ejne 
nicht unbeträchtliche Zahl llnerle'drgter Fälle 
der Bereinigung harrte, was natürlich eine 
weitere Verschärfung der Sit naUon bedeutet. 

mühungen gewiß nicht f,ehlen lassen, doch 
blieben sie alle ohne fühlbaren Erfolg, weil 
der geeignete Nachwuchs einfach nicht vor
handen ist. 

Mit Recht lehnt das Justizministerium die 
Methode ab, den Richterstand einem vorüber
gehenden Höchststand der Geschäfte in der 
Weis,e anzupassen, daß der Stand durch 
uTIizulängliche Vorhereitungsmaßnahmen er
gäI1Jzt wird. Eine solche Methode müßte un
weigerlic.h zu einer Verminderung der Quali
tät des Riahter:nachwuchses führen, wa..s unter 
allen Umständen vermieden werden muß. BE 
darf nicht v,ergeslsen wenden, Idaß wir in 
östensich gerade ,auf di,esem Gebiet eine 
glanzvolle Tf!�clition zu sahützen und ZF 
wr�hren haben, st3immen doch aus den Reihen 
der österreichischen Richter Juri1sten, dereI� 
Namen auf der ganzen Welt Klang unJ 
Ansehen genießen. 

Somit gLbt es nur eine Möglichkeit, eine 
Hihlbare Abhilf.e zu schaffen, und die besteht 
darin, das schwerfälligere Schöffenge,richts
verfahren durch ein zeit- und kräftesparendes 
Verfahren, wie es das vereinfachte Verfahr,en 
dar.stlellt, in einern begrenzten Ausmaß zu 
ersetzen. 

Die zweite dringende Notwendigkeit für 
die vorgeschlagenen Maßnahmen liegt .in dem 
katastrophalen Personalmangel im Justizbe
trieb, der heute auch 'anläßlich der Beratung 
eines anderen Ges,etl'Jes festgestellt wurde. 
Auoh hier einige Zahlen zum Beweils: Im 
Jahre 1936 standen in Wien Zlur Bewältigung 
von 17.058 angefallenen Verbrechens- und 
Vergehensfällen 115 Strafrichter zur Ver- Nicht unwichtig mag auch die FeststellL,l�� 
fügung. DefiZleit heträlgt der Richterstund nur I 

sein, daß aus d,em seinerze'it geS:liiLl18lten 
'i2, während die Za.hl der Straffälle, wie be- ,Rechtsmittelrnaterial eindeutig h'21'\'or;eht, 
reits festgestellt, r�nd 29.000 betragen �Nird. -daß sich die Erfolge der Berufungen g0;:::en 
Die letzte Zahl i'3t aber eher zu niedrig als Urteile von Einzelrichtern gegenübe r  solcher; 
zu hoch gegriffen, weil der Rückstand aus von !3chöff,engerichten völlig die Waage haHen. 

1945 darin noch nicht inbegriffen ist. Hervor- Diese Tatsache mag als ein vollgültiger Be
zuhehen wäre noch, daß diese uno'ünsUry,e Ent- weis dafür gelten, daß das Verantwortungs

wicklung_ hauptsächlich d:omin b:gründet 1st, ' gefühl uns'erer Einzelrichter auf einer wirk
daß derzeit die vielen Verbrechen des Natio- I lieh erfreulich hohen Stuf,e stand, und es 

nalso:z.ialis'lIlu:s einer O'erecht8lll Sühne zuo'e- I besteht gewiß kein Grund zu der Annahm,;:" 
führi werden müssen.

tI 
Bei allen übri,uen Ge- I daß sich etwa heute hierin eine Änderung 

ric.htshöfen lim Bund8lSigebiet liegen die ver- I in ein?ll1 ung1ünstigen Sinne vol1zogen hätte. 
hälilüslse ähnlich. Jedenfalls kann gesagt wer': Aber auch dafür ist genügerud Vorsorge g�
den, ,soweit ein überblirk heute überhauDt troff:8n, daß das Strafverfahren dort, wo dIe 
möglich is.t, daß der Geschäftslanl'a'll im erst�n Mitv,'irkung des Richters aus dem Volke b,,
Vi,ertel dlieses Jahres 1946 dendes uleichen sonders 'wertvoll und nicht zu verm;sc::,sll 
Zeitraumes von 1937 ganz beträchtliclI über- wäre, der .Schöffengerichtsbarkeit so wie bis
steigt, :sich bei manchen Gerichtshöfen so,aar her vorb·chalten· bl,eibt. So sollen alle JugGnd
vefldoppelt hat. Der P-f:rsornalmanuJ'el ist a�ch und Militärsachen, sowie alle Str,afverfahr,:fi.t 
in dieslen Sprengeln gleich katastr�phal 'wie in politischen Charakters selbstverständlich nach 
Wien. Die Ursache darf ich als bekannt vor- wie vor Angelegenheit des Schöff.engerichte's 
ausset:z;en, sie ist einerseits in den durch dip' bleiben. Um aber- alle Zweifel zu zerstreuen, 
Krieg,sereigndlss,e bedingten Aus.fällen begrün- wurde auf Antrag des Abgeordneten 
Get, anderseits aber auch in der Tatsache zu H '3. eIre n b  erg auch das Verbrechen der 
sehen, d-aß ehe Anzahl von Richtern und Alnt:"l'leruntreuung nach § 181 Ides Strafge
Siaatsanwälten d·er NSD AP angehört hat Sc:tZ,8S in die Ausnahrne!ll einilJlezogen, so daß 

lolglich von einer weiterep Verwendun!l im auch diese Fälle wäh�end der übergangs
JustiZIdienst aU3.ge3chlossen bleibt, j;d'8n- zeit nicht unter dieses Geset!z fallen. 
falls aber für <die Strafrichtertätigkeit nicht S'�hließlich ist dafür Vorsorge getroffen, 
lllehr .in Frage konünt. Di,e einzige Möglich- -::'aß kompliziert.e Strafverfahren auch weiter
keit, hi,er Wand_e'l Zi.l schaffen, besteht. also hin 1:einesialls in die Kompetenz des Einzel
-darin, El"satzkräHe heranzuziehen. Das JUSUz- 1 r

.
ieht81'S eingewie.sen werd!en, so daß nach 

ministerium hat es an dies.beZlüglichen Be- menschlicher Voraussicht gesagt werden 
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kann, daß die bekannte ö.sterreichische Kor
rektheit in der StrafrechtS(pfIege trotz der 
Erweiterung des ve,reinfachten Strafrvier
fahrens gewahrt bleiben wird. 

D er JustizaUisschuß stellt de,shalb den 
A n  t r a 'g:  

Der Nationalrat wolle der Regierungs
vorlage, Bundesgesetz über die erweiterte 
Amvendung des vereinfachten ' Verfahrens 
in Verbrechens- und V,ergehensfällen, d,ie 
verfassungsmäßige Zustimmung ertei'len. 

* 

�? 

Dire T a g  e s o  r d n u n  g ist e r  s e h  Ö p f t. 

D ie für 18. d. M. einberuf,enen Sitzungen 
des Unterauss,chl1sses derB Justi'7Jausschusses

' 

sowie des AuS'schuSises für Land- und Forrst
wirtschaft wurden ahg,esalgt. 

Mit Rüc,ksicht auf die intensive AI1heit in 
dieser Woche, namentlich wegen der Be
ratungen der Ausschüsse, die auch die näc·h ste 
Woche hindurch andauern werden, ist beab
sichtigt, die n ä c h s t e Haussitzung für den 
3. Juli einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich unter Bekanntgabe der Tage.s-

D as Haus b e  s c  h 1 i e ß t  die Vorlage ge- ordnung. 
mäß dem Antrage d€H AUislsClhusses in 
z w e i  t e r und cl r i t t e r  Lesung. Die Sitzung ,1st g e  s c h I  0 S 8 e n. 

Schluß der Sitzung : 12 Uhr. 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei. 5624 46 

. ,  
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